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Beschlüsse des EZBRats 
(ohne Zinsbeschlüsse)
Statistik: Am 2. August 2016 verabschie
dete der EZBRat die Verordnung EZB/ 
2016/22 zur Änderung der Verordnung 
EZB/2012/24 über die Statistiken über 
Wertpapierbestände, die Leitlinie EZB/ 
2016/23 zur Änderung der Leitlinie 
EZB/2013/7 über die Statistiken über 
Wertpapierbestände sowie die Empfehlung 
EZB/2016/24 über das Rahmenwerk für das 
Datenqua litätsmanagement für Statistiken 
über Wertpapierbestände. Die Änderungs
rechtsakte sehen die Erhebung von zusätz
lichen Rechnungslegungs und Kreditrisi
komerkmalen von Bankengruppen im Hin
blick auf eine bessere Analyse der Risiken 
und Engagements innerhalb des Finanzsys
tems und eine Vertiefung der EZBAnaly
sen zum geldpolitischen Transmissionsme
chanismus vor. Durch die Rechtsakte wird 
zudem die Liste meldepflichtiger Banken
gruppen auf alle direkt von der EZB beauf
sichtigten bedeutenden Gruppen ausge
weitet. Die drei Rechtsakte wurden im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröf
fentlicht und sind auf der Website der EZB 
abrufbar. 

Corporate Governance: Am 7. September 
2016 ernannte der EZBRat AnneSylvie 

Catherin, Generaldirektorin für Personal, 
mit sofortiger Wirkung zur Vorsitzenden 
der Personalleiterkonferenz. Ihre Amtszeit 
als Vorsitzende endet am 31. Dezember 
2016 und somit gleichzeitig mit der Amts
zeit aller übrigen Vorsitzenden der Euro
system/ESZBAusschüsse, die am 17. Juli 
2013 vom EZBRat (wieder)ernannt wur
den. 

Am 21. September 2016 erließ der EZBRat 
den Beschluss EZB/2016/27 zur Änderung 
des Beschlusses EZB/2004/2 zur Verab
schiedung der Geschäftsordnung der Euro
päischen Zentralbank. Durch den Ände
rungsbeschluss werden die Regelungen zur 
Unterzeichnung von Aufsichtsbeschlüssen 
sowie zur Benachrichtigung in Bezug  
auf Rechtsinstrumente geändert. Die 
Geschäfts ordnung ist auf der Website der 
EZB abrufbar. 

Banknoten: Am 21. September 2016 erließ 
der EZBRat den Beschluss EZB/2016/25 
zur Änderung des Beschlusses EZB/2013/54 
über Zulassungsverfahren für Hersteller 
von für die Sicherheit des Euro bedeutsa
men Materialien und EuroMaterialien. 
Mit diesem Beschluss werden folgende  
Änderungen eingeführt: (a) eine Auswei
tung der Herstellern auferlegten fort
laufenden Verpflichtung, die EZB unver
züglich schriftlich über ihre Absicht zur 
Durchführung bestimmter Handlungen zu 
informieren, die Auswirkungen auf ihren 
Zulassungsstatus haben könnten, (b) die 
Auferlegung einer fortlaufenden Ver
pflichtung für Hersteller, vor der Durch
führung von Handlungen, die Auswirkun
gen auf ihren Zulassungsstatus haben 
könnten, die schriftliche Zustimmung der 
Europäischen Zentralbank einzuholen und 
(c) die Einführung eines Ermessensspiel
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raums für die EZB, um die schriftliche Zu
stimmung zu verweigern, sofern Zulas
sungsvoraussetzungen nicht erfüllt wur
den oder ein Unternehmen an einer 
beabsichtigten Transaktion beteiligt ist, 
das in einem nicht der Europäischen Union 
oder der Europäischen Freihandelsassozia
tion angehörenden Drittstaat ansässig ist 
oder von einem Unternehmen kontrolliert 
wird, das in einem derartigen Drittstaat 
ansässig ist. 

Bankenaufsicht: Am 12. Juli 2016 erhob 
der EZBRat keine Einwände gegen die 
endgültigen Ergebnisse des EBAStresstests 
2016 für die 37 daran teilnehmenden, di
rekt von der EZB beaufsichtigten bedeu
tenden Kreditinstitute. Die Ergebnisse wur
den an die EBA weitergeleitet und am 
29. Juli 2016 veröffentlicht. Die EZB veröf
fentlichte am selben Tag eine Pressemittei
lung auf  ihrer Website zur Bankenaufsicht. 
Am 3. August 2016 erhob der EZBRat 
 keine Einwände gegen den Vorschlag des 
Aufsichtsgremiums, ein öffentliches Kon
sultationsverfahren zum Leitfaden für 
Banken zu notleidenden Krediten einzulei
ten. Vom 12. September bis zum 15. No
vember 2016 besteht auf der EZBWebsite 
die Möglichkeit, an dem Konsultationsver
fahren teil zunehmen. Eine entsprechende 
Pressemitteilung wurde am 12. September 
2016 veröffentlicht. 

Am 9. August 2016 erhob der EZBRat kei
ne Einwände gegen den Vorschlag des 
 Aufsichtsgremiums die Ergänzung ihres 
Leitfadens zu im Unionsrecht eröffneten 
Optionen und Ermessensspielräumen zu 
 genehmigen und zu veröffentlichen. Hier
bei wurde das im Rahmen eines damit zu
sammenhängenden öffentlichen Konsulta
tionsverfahrens eingegangene Feedback 
berücksichtigt. Eine entsprechende Presse
mitteilung wurde anschließend zusammen 
mit der Ergänzung und der FeedbackErklä
rung auf der EZBWebsite veröffentlicht. 

Am 14. September 2016 erhob der EZBRat 
keine Einwände gegen den Vorschlag des 
Aufsichtsgremiums, die EBA darüber zu in
formieren, dass die EZB in Bezug auf die 
von ihr direkt beaufsichtigten bedeuten
den Kreditinstitute die EBALeitlinien zur 
Bereitstellung von Informationen in zu
sammengefasster oder allgemeiner Form 
im Sinne von Artikel 84 (3) von Richtlinie 
2014/59/EU ab dem Datum der Benach
richtigung an die EBA, die am selben Tag 
erfolgte, einhalten wird.

Bundesbank: neue  
Kreditlinie für IWF
Angesichts fortbestehender globaler Unsi
cherheiten strebt der Internationale Wäh
rungsfonds (IWF) an, seine aktuelle Aus
leihkapazität aufrechtzuerhalten. Diese 
wäre ab Oktober sukzessive verringert 
worden, da die bilateralen Kreditlinien aus 
dem Jahr 2012 – auch die der Bundesbank 
– auslaufen. Ein breiter internationaler 
Konsens unterstützt diesen Wunsch des 
IWF, der beim G20Gipfel der Staats und 
Regierungschefs in Hangzhou am 4./5. 
September 2016 bekräftigt wurde. Die 
Bundesbank ist bereit, dem IWF zeitlich 
befristet eine neue bilaterale Kreditlinie in 
Höhe von 41,5 Milliarden Euro einzuräu
men. Bundesbankpräsident Jens Weid
mann und Bundesbankvorstand Andreas 
Dombret haben die Vereinbarung über die 
Kreditlinie am 8. Oktober im Rahmen der 
IWFJahrestagung in Washington unter
zeichnet.

Die bilateralen Kreditvereinbarungen 2016 
sehen erstmals formale Stimmrechte der 
Geber vor: Einer Aktivierung müssen min
destens 85 Prozent der Geber, gewichtet 
nach Beiträgen, zustimmen. Die neuen bi
lateralen Kreditlinien laufen zunächst bis 
Ende 2019, eine Verlängerung um höchs
tens ein Jahr bis Ende 2020 ist mit Zustim
mung der Geber möglich. 

Der IWF kann auf die Kreditlinien erst 
dann zurückgreifen, wenn die Quotenmit
tel und die Neuen Kreditvereinbarungen 
(NKV) weitgehend ausgeschöpft sind. Die 
bilateralen Kreditlinien 2016 sind damit 
die dritte Verteidigungslinie des IWF.

Risikokontrolle für  
ungedeckte Banktitel
Die Europäische Zentralbank hat Anfang 
Oktober beschlossen, Änderungen am Si
cherheitenrahmen und den Risikokon
trollmaßnahmen für vorrangige ungedeckte 
Schuldverschreibungen vorzunehmen, die 
von Kreditinstituten, Wertpapierfirmen 
oder eng mit ihnen verbundenen Stellen 
begeben werden. Diese Verschuldungsinst
rumente sind bekannt als ungedeckte 
Bankschuldverschreibungen (UBSV). Dem
nach wird die Zulassung ungedeckter 

Bankschuldverschreibungen als notenbank
fähige Sicherheiten einstweilen aufrecht
erhalten; dies gilt auch für die Notenbank
fähigkeit gesetzlich, aber nicht zugleich 
vertraglich nachrangiger ungedeckter 
Bankschuldtitel, die gemäß den aktuellen 
Vorschriften zum 1. Januar 2017 ihre Zu
lassung verlieren würden. Die Zulassung 
erfolgt ferner unter Anwendung zusätz
licher Risikokontrollmaßnahmen. 

Die EZB hat ebenfalls beschlossen, mit 
Wirkung zum 1. Januar 2017 das Nut
zungslimit für ungedeckte Bankschuldver
schreibungen von 5 Prozent auf 2,5 Pro
zent zu senken. Diese Obergrenze gilt 
nicht, wenn a) der Wert der entsprechen
den Sicherheiten nach Anwendung etwai
ger Bewertungsabschläge nicht über 50 
Millionen Euro liegt oder b) diese Sicher
heiten durch eine öffentliche Stelle, die 
zur Erhebung von Steuern berechtigt ist, 
garantiert sind und die Garantie den An
forderungen von Artikel 114 der Leitlinie 
über die Umsetzung des geldpolitischen 
Handlungsrahmens des Eurosystems 
(EZB/2014/60, der sogenannten Allgemei
nen Regelungen) entspricht. 

Erforderlich wird die Anpassung der Zulas
sungskriterien für ungedeckte Bankschuld
verschreibungen aufgrund der Umsetzung 
der Sanierungs und Abwicklungsrichtlinie 
(BRRD) in den EUMitgliedsstaaten und 
wegen der kommenden Mindestanforde
rungen an Eigenmittel und berücksichti
gungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) so
wie aufgrund der Notwendigkeit, dass sich 
global systemrelevante Institute (GSIB) in 
den neuen Rahmen für die Gesamtverlust
absorptionsfähigkeit (TLAC) einfügen müs
sen. Dies hat die EUMitgliedsstaaten zu 
verschiedenen Gesetzesinitiativen veran
lasst, die den Banken die Emission unge
deckter Bankschuldverschreibungen mit 
unterschiedlichen lnsolvenzrängen ermög
lichen sollen. 

Die EZB bekräftigt ihre Unterstützung ei
ner Vereinbarung über einen einheitlichen 
EUAnsatz zur Gläubigerhierarchie bei der 
Insolvenz und Abwicklung von Banken und 
nimmt zur Kenntnis, dass entsprechende 
Arbeiten hierzu im Gange sind. Sie hat an
gekündigt, diesen Beschluss im Laufe des 
Jahres 2017 erneut zu prüfen. Der endgül
tige Sicherheitenrahmen für ungedeckte 
Bankschuldverschreibungen werde auch die 
erzielten Fortschritte hin zu einem einheit
lichen EUAnsatz widerspiegeln.
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